S T A T U T E N

der       GmbH

Art. 1

Unter der Firma        GmbH besteht mit Sitz in       eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung  im Sinne der Art. 772 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts auf unbestimmte Dauer.

Art. 2

Die Gesellschaft bezweckt       

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann ferner Grundstücke und Wertschriften erwerben, halten und veräussern sowie Darlehen gewähren.

Art. 3

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Fr.      , eingeteilt in       Stammanteile zu je Fr.      .

Art. 4

Die Gesellschafterversammlung ist mindestens zehn Tage vor dem Versammlungstage schriftlich einzuberufen. Die Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung kann durch schriftliche Abstimmung ersetzt werden.

Art. 5

Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern (Geschäftsführern), die von der Gesellschafterversammlung gewählt werden und nicht Gesellschafter sein müssen.

Art. 6

Die Gesellschafterversammlung wählt - vorbehältlich eines möglichen Verzichts - eine Revisionsstelle.

Sie kann auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichten, wenn:

1.
die Gesellschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist;

2.
sämtliche Gesellschafter zustimmen; und

3.
die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat.

Der Verzicht gilt auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Gesellschafter hat jedoch das Recht, spätestens 10 Tage vor der Gesellschafterversammlung die Durchführung einer eingeschränkten Revision und die Wahl einer entsprechenden Revisionsstelle zu verlangen. Die Gesellschafterversammlung wird diesfalls bis zum Vorliegen des Revisionsberichts über die Genehmigung der Jahresrechnung sowie über die Verwendung des Bilanzgewinnes keinen Beschluss fassen.

Art. 7

Publikationsorgan ist das Schweizerische Handelsamtsblatt. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail.

Unterschriften der Gründer:

Amtliche Beglaubigung:

